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v. 15.1.2015

Fir die Kantinen bei Dienststellen des Landes werden im Einvernehmen mit dem Ministerium fir
Inneres und Kommunales die nachstehenden Richtlinien erlassen:

1.
Allgemeines

Bei den Dienststellen des Landes mit ungeteilter Arbeitszeit kdnnen Kantinen fir die Beschaftig-
ten eingerichtet werden. Die Personalvertretung ist nach den gesetzlichen Vorschriften zu betei-
ligen.

2.
Einrichtung
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(1) Die Kantine kann entweder als behdrdeneigene Einrichtung nach § 26 Abs. 1 der Landeshaus-
haltsordnung (LHO) gefiihrt oder einer Pachterin bzw. einem Pachter Ubertragen werden. Die
Pachterauswahl hat in einem wettbewerblichen Verfahren zu erfolgen.

(2) Ist nach den raumlichen Verhaltnissen die Einrichtung einer Kantine nicht mdglich oder bei
kleineren Dienststellen nicht vertretbar und ist auch die regelmaBige Benutzung der Kantine ei-
ner benachbarten Dienststelle nicht méglich, so kann eine den Vorschriften dieser Richtlinie ent-
sprechende Bekdstigung der Beschaftigten in den Dienstraumen durch Vertrage mit Gastwirten,
Caterern oder sonstigen geeigneten externen Anbietern sichergestellt werden. Es kdnnen auch
Lieferungsvertrage mit Lebensmittelgeschaften, Backereien u.a. abgeschlossen werden. Misch-
modelle sind zulassig.

(3) Im Justizvollzug kann eine Kantine durch die Justizvollzugsanstalt auch als Ausbildungs-be-
trieb im Gastronomiegewerbe betrieben werden. Ein Nebeneinander unterschiedlicher Betriebs-
formen ist nicht zulassig. Die wegen der Gefangenenverpflegung ergangenen entsprechenden
Bestimmungen bleiben unberthrt. Nr. 11 (2) gilt nicht fur Einrichtungen im Justizvollzug.

(4) Die Kantinenrdume sind Dienstrdume.

3.
Kantinenangebot, Qualitatsanforderungen

Die Speisen haben ernahrungsphysiologischen Anforderungen zu geniigen und sollen den DGE-
Empfehlungen fir die Betriebsverpflegung entsprechen. Es ist darauf zu achten, dass gute, aus-
reichende und zugleich preiswerte Mahlzeiten angeboten werden. Mittags sollen nach Maglich-
keit mindestens zwei unterschiedliche Hauptgerichte angeboten werden. Zusatzlich kann die
Kantine Getranke, Nahrungs- und Genussmittel fihren, fur die wahrend des Dienstes erfah-
rungsgeman Bedarf besteht.

4.
Bauliche Gestaltung

(1) Die bauliche Gestaltung (Belliftung, Entliiftung, Beleuchtung, Beheizung usw.) muss den ge-
sundheitlichen und hygienischen Anforderungen entsprechen. Die Kiiche soll rationell ausgestat-
tet sein. Im Falle des Neubaus einer Kantine bzw. der notwendigen Renovierung einer bestehen-
den Kantine sollen die jeweils aktuellsten Vorgaben zur barrierefreien Gestaltung offentlicher
Gebaude bericksichtigt werden.

(2) Mit Energie und Wasser ist sparsam umzugehen. Die Verbrauchsvolumina sollen turnusge-
manB bestimmt und gegebenenfalls, sofern nicht durch Messeinrichtungen ausreichend ermittel-
bar, geschatzt werden. Soweit keine Messeinrichtungen fir die Erfassung von Energie- und
Wasserverbrauch fir den Kantinenbetrieb vorhanden sind, soll auf deren Einbau zu geeigneter
Zeit hingewirkt werden.

5.
Pachtkantinen
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(1) Soweit sich aus den nachfolgenden Absatzen nichts anderes ergibt, ist die Nutzung bei ver-
pachteten Kantinen gemaB § 63 LHO zum vollen Wert zu Uberlassen. Als Richtwert fur eine
Pachtzahlung kann von 8 bis 12 Prozent des zu versteuernden Nettoumsatzes ausgegangen
werden.

(2) Von der Erhebung einer Pacht und von Kosten fir Energie, Wasser, Reinigung der Kantinen-
raume (Speisesaal, Kiiche, Vorratsraume u.d.) und sonstigen Betriebskosten kann ganz oder teil-
weise abgesehen werden, soweit dies im Interesse einer kostenglinstigen Mitarbeiterverpfle-
gung unter Bericksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit des Pachters / der Pachte-
rin aufgrund der Fursorgepflicht des Dienstherrn geboten ist.

(3) Ob und gegebenenfalls in welcher Hohe Pacht und / oder Betriebskosten verlangt werden,
hangt von den Umsténden, insbesondere der Hohe des Umsatzes und des zu erwartenden
Uberschusses aus dem gesamten Kantinenbetrieb ab. Dabei ist zu beriicksichtigen, dass der
Pachterin bzw. dem Pachter durch den gesamten Betrieb der Kantine unter Bericksichtigung ei-
ner Regelung im Sinne von Nr. 6 (1) Satz 1 ein angemessener Gewinn verbleibt.

(4) Wird von einer Pacht und / oder der Erhebung von Betriebskosten ganz oder teilweise abge-
sehen, ist die Entscheidung in regelmaBigen Abstanden zu tberprifen.

(5) Bei Fremdveranstaltungen innerhalb der Giberlassenen Raume sowie fiir die AuBer-Haus-Lie-
ferung von Speisen und Getranken (Catering) hat die Pachterin bzw. der Pachter einen ange-
messenen anteiligen Pachtzins einschlieBlich Allgemeinkostenzuschlag zu entrichten, der die
Zurverfligungstellung von Raumlichkeit und Betriebsmitteln adaquat kompensiert. Die Umsatze
sind gesondert auszuweisen.

(6) Die Pachterin bzw. der Pachter haben mit der Einrichtung der Kantine pfleglich umzugehen.

(7) Im Rahmen der Pachterauswahl soll im wettbewerblichen Verfahren der Wunsch einer Be-
schaftigung von schwerbehinderten Menschen aufgenommen werden. Bei den Pachterinnen
bzw. den Pachtern soll fir die Einstellung eines oder einer Beschaftigten im Sinne des § 72 SGB
IX geworben werden.

6.
Preisgestaltung, Benutzerkreis

(1) Sowohl das Absehen von einer Pachterhebung als auch die Nichterhebung von Betriebskos-
ten im Sinne der Nr. 5 haben der Verbilligung der Speisen und Getranke fur die Landesbeschaf-
tigten zu dienen. Diese Verglinstigungen sind allen Landesbeschaftigten zu gewahren. Bei der
Preisgestaltung ist darauf zu achten, dass die angesetzten Preise fiir Mahlzeiten (einschlieBlich
Getrank) die maBgebenden amtlichen Sachbezugswerte der Sozialversicherungsentgeltverord-
nung (SvEV) nicht unterschreiten.

(2) Personen, die nicht in einem Beschaftigungsverhaltnis zum Land stehen, kann nach Abstim-
mung mit der Dienststellenleitung gestattet werden, gegen Entrichtung des vollen Preises ein-
schlieBlich Allgemeinkostenzuschlag die Kantine mitzubenutzen.
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(3) Sofern die Kantine als behdrdeneigene Einrichtung gefuhrt wird, gelten die vorstehenden Ab-
satze entsprechend.

7.
Kosten der Einrichtung, Unterhaltung, Ersatz und Beschaffung

(1) Das Land tragt die Kosten

a) fur die Einrichtung der Kantine einschlieBlich aller Nebenrdume, der Speiseraume und der zur
Kantine gehdrenden Erfrischungsraume mit dem erforderlichen Mobiliar sowie die der Unterhal-
tung und des Ersatzes dieser Gegenstande;

b) fir die erstmalige Ausstattung der Kantine mit Geraten (Kiichenmaschinen, Koch- und Essge-
schirr, Bestecke, Kilichenwasche und dergl.) und fir die Erganzung der Ausstattung, die durch
eine notwendige Erweiterung des Kantinenbetriebs bedingt ist;

c) der Unterhaltung und des Ersatzes der Ausstattungsgegenstande mit einem Einzelanschaf-
fungswert von mehr als 300 €, soweit diese Kosten trotz sorgfaltiger Behandlung nicht zu ver-
meiden waren.

(2) Die Kosten der Unterhaltung und des Ersatzes der Ubrigen Ausstattungsgegenstande tragt
die Pachterin bzw. der Pachter. Wird die Kantine als behdrdeneigene Einrichtung gefihrt sind die
Kosten aus den Einnahmen der Kantine zu bestreiten; dies gilt nicht, soweit Mahlzeiten unent-
geltlich gestellt werden (z.B. in Bildungseinrichtungen fiir Beschaftigte, die dem Grunde nach
Anspruch auf Trennungsentschadigung haben).

(3) Die Ausstattungsgegenstande bleiben auch dann im Eigentum des Landes, wenn die Kantine
durch eine Pachterin bzw. einen Pachter gefiihrt wird. Dieser hat das Eigentum an den von ihm
beschafften Ersatzstlicken dem Land zu Ubertragen. Der Bestand ist mindestens alle drei Jahre
zu prifen.

(4) Unter Berucksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit der Pachterin bzw. des Pach-
ters kann eine von den vorstehenden Regelungen abweichende Kostentragung vereinbart wer-
den.

8.
Personalkosten, Beaufsichtigung und Verglitungen

Die Vergutungen und Léhne des Kantinenpersonals sind auch bei den behdrdeneigenen Kanti-
nen aus den Einnahmen der Kantine zu bestreiten. Werden jedoch bei einer behdrdeneigenen
Kantine durch Geschaftsfihrung und Buchhaltung Verwaltungskrafte nur in unwesentlichem
AusmaB gebunden (insgesamt bis zu etwa finf Arbeitsstunden wochentlich), so kénnen aus
Grunden der Verwaltungsvereinfachung die Personalkosten fur diese Krafte aus Haushaltsmit-
teln getragen werden. Ist die Arbeitsbelastung héher, so sind die Personalkosten anteilig aus
Kantinenmitteln zu bestreiten

9.

Hygienische Voraussetzungen des Personals
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Personen dirfen im Kantinendienst nur tatig werden, wenn bei Arbeitsbeginn durch eine nicht
mehr als drei Monate alte Bescheinigung des Gesundheitsamtes oder eines vom Gesundheitsamt
beauftragten Arztes nach § 43 Abs. 1 Nr. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) nachgewiesen ist, dass
Uber die in § 42 Abs.1IfSG genannten Tatigkeitsverbote und lber die Verpflichtungen nach § 43
Abs. 2, 4 und 5 IfSG in mindlicher und schriftlicher Form vom Gesundheitsamt oder von einem
durch das Gesundheitsamt beauftragten Arzt belehrt wurden und nach der Belehrung im Sinne
der Nummer 1 schriftlich nach § 43 Abs. 1 Nr. 2 IfSG erklart haben, dass ihnen keine Tatsachen
flr ein Tatigkeitsverbot bei ihnen bekannt sind. Die Kosten der Bescheinigung tragt der Kanti-
nenbetreiber. Darliber hinaus hat der Betreiber der Kantine das Kantinenpersonal gem. § 43 Abs.
4 IfSG bei Aufnahme der Tatigkeit und im Weiteren alle zwei Jahre Uber Tatigkeitsverbote zu be-
lehren und die Teilnahme an der Belehrung zu dokumentieren.

10.
Wirtschaftsplan, Jahresabschluss, steuerliche Pflichten

(1) Aus dem Betrieb einer behérdeneigenen Kantine nach § 26 Abs. 1 LHO erwachsen dem Land
NRW steuerliche Pflichten. Die Erflillung dieser Pflichten obliegt dem jeweiligen Dienststellenlei-
ter oder einem von diesem bestimmten Beschaftigten der Behorde. Durch den Kantinenbetrieb
als behdrdeneigene Einrichtung nach § 26 Abs. 1 LHO soll ein Gewinn fur die Landeskasse nicht
entstehen.

(2) Die Pachterin bzw. der Pachter ist zu verpflichten, spatestens 6 Monate nach Ablauf eines je-
den Wirtschaftsjahres die Geschaftsblicher und den Jahresabschluss (die Bilanz und die Ver-
lust- und Gewinnrechnung oder die Einnahme-Uberschussrechnung) der Behérde zur Einsicht
vorzulegen. Diese ist darliber hinaus berechtigt, jederzeit nach Absprache Einsicht in die Ge-
schafts- und Buchflihrung zu nehmen und Warenbestande zu Uberpriifen

(3) Die entgeltliche Uberlassung der Kantine mit Ausstattung und Inventar an eine Pachterin bzw.
einen Pachter kann steuerrechtlich einen Betrieb gewerblicher Art begriinden. In diesem Fall hat
die Dienststelle vor Abschluss des Pachtvertrages Kontakt mit dem Bau- und Liegenschaftsbe-
trieb NRW (BLB) aufzunehmen, soweit es sich um Raumlichkeiten handelt, die in der Verwaltung
des BLB stehen. Bezliglich der steuerlichen Pflichten gilt Abs. 1.

n.
Geltungsbereich, Pachtvertrag, Genehmigung

(1) Die in dieser Richtlinie niedergelegten Ziele und verbindlichen Vorgaben sind in den jeweili-
gen Pachtvertragen zu berilicksichtigen. Insbesondere hat der Pachtvertrag Regelungen zur Er-
hebung von Pacht, Neben- und Instandhaltungskosten, dem Benutzerkreis, der Preisgestaltung,
Fremdveranstaltungen und Catering zu enthalten. Die Rechte nach Nr. 10 (2) sind vertraglich zu
sichern. Bei bestehenden Vertragen sind diese zu einem geeigneten Zeitpunkt entsprechend an-
Zupassen, spatestens im Rahmen eines Anschlussvertrags.

(2) SchlieBen den Mittelbehdrden nachgeordnete Behdrden Pachtvertrage ab, so haben sie die-
se den Mittelbehdrden zur Genehmigung vorzulegen.

12.
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Inkrafttreten

Diese Richtlinien treten am Tag der Veroffentlichung im Ministerialblatt fir das Land Nordrhein-
Westfalen in Kraft.

Die Kantinenrichtlinien vom 20.10.1961 (MBI. NRW. S.1694/SMBI. NRW. 203030) treten gleichzei-
tig auBer Kraft.

MBI. NRW. 2015 S. 44.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 6/6


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2015-s44

	LRMB - Landesrecht Ministerialblatt
	 Richtlinien für Kantinen bei Dienststellen des Landes (Kantinenrichtlinien) RdErl. d. Finanzministeriums - B 3115 - 0.3 - IV A 2 v. 15.1.2015 

